
    
    

                                                       
    

   
  

 

 
 

    
 
 
 
 

56251/2022  

POSTANSCHRIFT  Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit   
  Postfach 1468, 53004 Bonn 

 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT  Graurheindorfer Straße 153 , 53117 Bonn 
VERKEHRSANBINDUNG  Straßenbahn 61 und 65, Innenministerium  

Bus 550 und SB60, Innenministerium 
 

  

 

 

BETREFF  Ihr Antrag auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz beim Deut-
schen Bundestag vom 01.02.2022  

HIER  Ihre Bitte um Vermittlung bei der Anfrage „Nutzung von Bahncard 100 im Deutschen 
Bundestag“  
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in seiner Antwort an Sie hat der Deutsche Bundestag mitgeteilt, dass die Bearbeitung Ihres 
IFG-Antrags den Umfang einer einfachen Auskunft übertrifft und Ihnen der erhöhte Verwal-
tungsaufwand  deshalb  in  Rechnung  gestellt  werden  müsste.  Erläuternd  hat  der  Deutsche Bundestag 

ausgeführt, dass das von Ihnen begehrte Informationspaket zum Zeitpunkt der 
Antragstellung  keinesfalls als „fertige“ Information vorhanden  sei.  Vielmehr  müssten  auf-
grund des weit gefassten Antrags die begehrten Informationen erst kleinteilig identifiziert, 
zusammengetragen und Drittbeteiligungsverfahren durchgeführt werden. 

Die  Ausführungen  des  Deutschen  Bundestages  zur  Gebührenerhebung  aufgrund  eines  er-
höhten  Verwaltungsaufwandes  bei  der  Zusammenstellung  der  von  Ihnen  begehrten  In-formationen 

kann ich nachvollziehen.  

Das  von Ihnen vorgetragene „öffentlichen  Interesse“ im Sinne  des  §  2  IFGGebV,  das  eine 
Gebührenbefreiung ermöglicht,  hält  der  Deutsche Bundestag vorliegend  für  nicht 
gegeben.  Die  Ausführungen  des  Deutschen  Bundestages  zu  dem  Fehlen  des  öffentlichen 
Interesse  kann  ich  ebenfalls  nachvollziehen.  Die  von  Ihnen  erbrachte  Begründung  eines 
öffentlichen  Interesses,  da  es  bei  Ihrer  Anfrage  um  Informationen  ginge,  die  das  Volumen 
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von  mehreren  tausend  Euro  hätten,  reicht  nicht  für  eine  Gebührenbefreiung  aus. Das 
öffentliche  Interesse  muss  sich  aus  dem  Informationszugang  selbst  ergeben  und  muss  – 
um dem § 2 IFGGebV einen Sinn zu verleihen – über das reine Interesse an der Information 
hinausgehen. 
 
Nach kritischer Würdigung der übersandten Unterlagen kann ich in der Gesamtschau eine 
Verletzung Ihrer Rechte nach dem IFG im Sinne des § 12 Abs. 3 IFG nicht erkennen.  
 
Ich nehme das Vermittlungsverfahren zu den Akten. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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